
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1995/10/25 95/15/0008
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.10.1995

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §293b;

Rechtssatz

Eine o6ensichtliche Unrichtigkeit iSd § 293b BAO kann auch dann vorliegen, wenn Mitteilungen und Darlegungen des

Abgabep:ichtigen in seinen Erklärungen und den dazu vorgelegten Beilagen (hier: die Geltendmachung der

Investitionsfreibeträge in den Gewinnrechnungen und Verlustrechnungen) mit früheren AKTENKUNDIGEN

UMSTÄNDEN (Stoll, BAO-Kommentar, 2833) unvereinbar sind. Nur Unrichtigkeiten, die erst im Wege eines über die

Bedachtnahme auf die Aktenlage hinausreichenden Ermittlungsverfahrens erkennbar sind, wären einer Berichtigung

gemäß § 293b BAO nicht zugänglich (Ritz, BAO-Kommentar, Tz 6 zu § 293b BAO).
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